
Zl" 24'7~PI'o2/19?O 

An. die 
Kal1~üei des :'F'räsideuten 
cl.es Nationalrates 
Pa.rle:ment 
\TI 1. e n 1 0 
~<~.~~~ 

A-10i5 

Postfach 2 " 
.' "! "1"'X"~ Wien i, ,Lt:k.-" 

Auf die Anfrage der Abgeorclnet;en PETER und Gen.ossen, betreffend 

Leistungen fi).r die bisher unberUcks:.'Lchtigt gebliebenen Vermögens

verluste der in österreich lebenden Heimatvertriebenen, vom 
21 ~JänJ1er 1970, Ur .. 155,?/J, beehre ich ml.ch miijzute:Llen, daß 

technische Vorarbeiten für Verha:n.dhL.'1geu mit deI' Bundesrepublik 

Deutschlan.d im RahmoJ.:.l. der Erstellu.ng von Richtlinien für das Kon

zept einer abschließenden Ges(ft',"gebung 8.1J.f dem Entschäc1igu.ngr3sektior 

erfolgt sindo Ausgangspunkt bei diesen Überlegungen vfar der G::rund<

satz ~ ~laß eine ·,:.mterschiedliche Behe.ndlv..l'·;;; der Betrefi'enen, gleich

viel ob es sich U,ID sogellflD.nte 1I1ü ·tös-'cerreicher ll oder I1heimat;ver

triebene Neubiirgertl ha:.ndelt~ nicht vertretbar erscheint" Der in 

diese 'Überlegungen einbezogene Personer.Jr ... :reis übersteigt dfu1.er 

wesentlich jenen, der iru Teil I des }j'inanz- und AUßgleichsvertrages 

umschrieben ist 0 Hiezu kommt, daß ein.e nicht unbedeutende An~ahl 

sogenannter Altösterreicher für ihre Vermögensverluste im Ausland 
noch tibe'rhacrnt keine Leistung - a:o.ch nicht fiir solch(:i) S~whsc1:did.en? 

für die an die Heimatvertriebenen schon eine Leistung erbracht ,~rde~ 

erhalten hat& Ein .. e PrUfung dieser Vorfragen. ist vom BI1.udesministerium 

für Finan.zen in Bezug auf die Beachtung ver.f.assungsrechtlicher und 
völkerrechtlicher Grundsätze eingelei tat \'Jorden" 

Um einen überblick über die vielschichtige Prc.blematik in dieser 
Materie zu erhalten 't '\fmrden die bißher bekaTh':ltgegebenen Verluste; 

in die z.iffe:r.müäßige Behandlung einbezogon" Da die ... mgaben über 
die Vermög~nsverlu6te unvollständig bzwg ungenau sind, t~rden ent
sprechende Hochrechnungen angestellt. 

Über Zeitpunkt und Ausmaß einer Regelung sowie über die Bedec}~ng 
der damit verbundenen Kosten -vlird das Parlament entscheiden müssen .. 

Der Bund~sminister: 
/ 

h;ffJät 
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